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Urschrift 
 

Sitzungsbuch der Gemeinde Pähl 
 
 

Sitzungsniederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung 
im Sitzungssaal des Rathauses Pähl 

 
 

am 11.06.2015 
 

I. Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 

1. Genehmigung des letzten Protokolls (öffentlich)  

2. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Genehmigung zur Anbringung von Werbeanla-
gen (Vollsortimenter); Fl.Nr. 126, 128, Gemarkung Fischen  

3. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Vorbescheid zur Nutzung der baulichen Anlagen 
auf Flur Nr. 407/2 der Gemarkung Pähl  

4. Vollzug der Baugesetze - Tekturantrag zu bestehender Baugenehmigung  auf Fl.-Nr. 
125, Gemarkung Fischen  

5. Kirchenstiftung St. Laurentius Pähl; Kindergarten "St. Christophorus" in Pähl - Antrag 
auf Betriebskostenzuschuss für das Haushaltsjahr 2015; Antrag auf Defizitausgleich 
im Rahmen der Jahresrechnung 2014  

6. Kirchenstiftung St. Laurentius Pähl; Kindergarten "St. Elisabeth" in Fischen - Antrag 
auf Betriebskostenzuschuss für das Haushaltsjahr 2015; Antrag auf Defizitausgleich 
im Rahmen der Jahresrechnung 2014  

7. Erlaß einer Kostensatzung  

8. Integrativer Kindergarten Polling - Antrag auf Bezuschussung  

9. Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes  

 
 

  

 
II. Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

 
ANWESEND 
 
Name Bemerkung  
 
Vorsitzender 
Werner Grünbauer  
 

Mitglieder  
Alexander Zink  
Thomas Baierl  
Daniel Bittscheidt ab 19:43 Uhr 
Wolfgang Czerwenka  
Richard Graf  
Daniel Greinwald  
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Günther Hain  
Ursula Herz  
Robert Kergl  
Claudia Klafs  
Helmut Mayr  
Gerhard Müller ab 19:46 Uhr 
Stephan Schlierf ab 19:33 Uhr 
Kaspar Spiel ab 19:32 

 
 
 
 
Der Gemeinderat ist somit beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder geladen sind, die 
Mehrheit anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 1 GO). 
                                                                                                                            
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am  mittels schriftlicher 
Ladung durch den 1. Bürgermeister Werner Grünbauer erfolgt. 
  

 
III: Öffentliche Bekanntgabe der Sitzung (Art. 52 GO): 

 
Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung am  ortsüblich durch 
Anschlag an den Anschlagtafeln bekannt gemacht.   
 

Die Sitzung wurde um 19:30 Uhr eröffnet und um 20:11 Uhr beendet. 
 
 
Der Vorsitzende:                                                       Der Schriftführer: 
 
 
Werner Grünbauer Christiane Singer 
1. Bürgermeister 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 02.07.2015. 
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Begrüßung 
 
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am  mittels schriftlicher 
Ladung und Aushang durch den 1. Bürgermeister Werner Grünbauer erfolgt. 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat somit nach Art. 47 Abs. 2, 3 GO beschluss-
fähig ist und eröffnet die Sitzung.  
 
 

Öffentlicher Teil: 
 
1. Genehmigung des letzten Protokolls (öffentlich) 
 
Sachverhalt: 
Genehmigung des Protokolls (öffentlicher Teil) vom 21.05.2015.  
 
Beschluss: 
Das Protokoll (öffentlicher Teil) vom 21.05.2015 wird genehmigt. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 

 
2. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Genehmigung zur Anbringung von 

Werbeanlagen (Vollsortimenter); Fl.Nr. 126, 128, Gemarkung Fischen 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung am 09.04.2015 wurde bereits über den Vorantrag der Firma Rewe bezüglich der 
gewünschten Werbeanlagen beraten und ein entsprechender Beschluss (ohne die 15 Meter 
hohe Pylone) gefasst. 
 
Nun liegt der eigentliche Bauantrag vor. In der Anlage sind die geplanten Werbeanlagen einge-
zeichnet und erläutert. Die Pylone wurde entsprechend dem o.g. gefassten Beschluss nicht 
mehr in den Antrag mit aufgenommen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Anbringung von Werbeanlagen entsprechend dem vorliegenden 
Bauantrag samt Anlage auf den Fl.Nr. 126 und 128, Gemarkung Fischen zu. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 

 
3. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Vorbescheid zur Nutzung der bauli-

chen Anlagen auf Flur Nr. 407/2 der Gemarkung Pähl 
 
Sachverhalt: 
Der Antragsteller möchte die baulichen Anlagen auf Fl.Nr. 407/2, Gemarkung Pähl zur Unterb-
ringung von Leiharbeitern nutzen. 
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Bürgermeister Grünbauer erläutert, dass die Erschließung des Gebäudes durch die fehlende 
Wasserversorgung nicht gesichert ist. Die Pumpenanlage ist nicht mehr funktionsfähig und zu-
gelassen. Auch müsste der Brandschutz des Gebäudes neu bewertet werden. 
 
Beschluss: 
Die Voraussetzungen nach § 34 BauGB (u.a. gesicherte Erschließung) liegen nicht vor. Das/die 
Objekt(e) sind nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Zusätzlich liegen der 
Verwaltung keine Unterlagen zur Erfüllung der Brandschutzmaßnahmen vor. Zudem könnte aus 
ortsplanerischer Sicht die Ansiedlung von Leiharbeiterunterkünften für die Ortsentwicklung nicht 
förderlich sein. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Antrag für die Umnutzung der baulichen Anlagen auf Fl.Nr. 
407/2, Gemarkung Pähl abzulehnen und das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen. 
 

Abstimmung 
 2 : 11 

Antrag wurde abgelehnt 
 
4. Vollzug der Baugesetze - Tekturantrag zu bestehender Baugenehmigung  

auf Fl.-Nr. 125, Gemarkung Fischen 
 
Sachverhalt: 
Eine geplante Erweiterung der Gärtnerei wurde mit Genehmigung vom 09.12.2014 für einen 
südlich angrenzenden Anbau genehmigt. Der Antragsteller plant nun, den Anbau an der West-
seite  des bestehenden Gebäudes umzusetzen. Es handelt sich um ein privilegiertes Bauvor-
haben nach § 35 BauGB. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Tekturantrag auf Flur Nr. 125 Gemarkung Fischen zu und erteilt 
das gemeindliche Einvernehmen. 
 

Abstimmung 
 14 : 0 

 
5. Kirchenstiftung St. Laurentius Pähl; Kindergarten "St. Christophorus" in 

Pähl - Antrag auf Betriebskostenzuschuss für das Haushaltsjahr 2015; Ant-
rag auf Defizitausgleich im Rahmen der Jahresrechnung 2014 

 
Sachverhalt: 

Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde für das Jahr 2014 betrug ú 8.617,60. 
 

 Laut Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 hat sich eine Überzahlung  

i.H.v. ú 5.405,67 ergeben. 

 

Das Kindergartenjahr 2014 wurde/wird somit seitens der Gemeinde - außerhalb 

BayKiBiG - mit insgesamt ú 3.211,93 bezuschusst. 
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Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Betriebskostenzuschuss i.H.v. ú 3.560,00 beant-
ragt (80 %; gemäß Vereinbarung Kirche/Gemeinde von 2013). 
 
Die Mittel sind unter der HHSt. 4641.7069 vorhanden. 
 
Die Abrechnung der Diözese kann der per eMail übersandten Aufstellung entnommen 
werden. 

 
Erster Bürgermeister Grünbauer und die Kämmerei erläuterten nochmals, in einem kurzen 
Rückgriff zum Zustandekommen der nun gültigen Vereinbarungen mit der Kirche vom 07. Ja-
nuar 2014, daß sich die Betriebskostenzuschüsse nun einem geregelten Rahmen bewegen; in-
sbesondere was die Regelungen zum Mindestanstellungsschlüssel bzw. dessen - auch päda-
gogischer bedingter - Überschreitung betrifft. 
 
Seitens der Kämmerei wurden noch Sachverhalte in Sachen Zahlungsverlauf und lfd. Haus-
haltsplanung der Kirche ergänzt; z.B. Verrechnungen bzw. Trennung der Erstattungen Vorjahr 
von denen des lfd. Jahres. 
Seit den Beschlussvorlagen zum Kindergartenjahr 2014 werden stets auch die auf das jeweilige 
Jahr bezogenen zusammengefassten Zahlungen in den Beschlussvorlagen aufgezeigt. 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Pähl genehmigt die Abrechnung für das Haushalts- und Rechnungsjahr 2014 
in Hºhe von insgesamt ú 3.211,93. 
 
Die Überzahlung wird nicht mit laufenden Kosten für das Jahr 2015 verrechnet. 
Die Diözese wird aufgrund der "Nachvollziehbarkeit von Zahlungen" darüber informiert. 
 
Die Diözese wird gebeten die Überzahlung für das Jahr 2014 auszubezahlen. 
 
Die Gemeinde Pähl genehmigt den Betriebskostenzuschuss für das Haushaltsjahr 2015 in 
Hºhe von ú 3.560,00. Der Betrag wird zur Auszahlung am 01. Juli 2015 angewiesen. 
 

Abstimmung 
 15 : 0 

 
6. Kirchenstiftung St. Laurentius Pähl; Kindergarten "St. Elisabeth" in Fi-

schen - Antrag auf Betriebskostenzuschuss für das Haushaltsjahr 2015; 
Antrag auf Defizitausgleich im Rahmen der Jahresrechnung 2014 

 
Sachverhalt: 

Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde für das Jahr 2014 betrug ú 29.112,00. 
 

¶ Laut Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 hat sich eine Überzahlung  

i.H.v. ú 5.360,06 ergeben. 

 

Das Kindergartenjahr 2014 wurde/wird somit seitens der Gemeinde - außerhalb 

BayKiBiG - mit insgesamt ú 23.751,94 bezuschusst. 

Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Betriebskostenzuschuss i.H.v. ú 21.480,00,- be-
antragt (80 %; gemäß Vereinbarung Kirche/Gemeinde von 2013). 
 
Die Mittel sind unter der HHSt. 4641.7069 vorhanden. 
 
Die Abrechnung der Diözese kann der per eMail übersandten Aufstellung entnommen 
werden. 

 
Beschluss: 
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Die Gemeinde Pähl genehmigt die Abrechnung für das Haushalts- und Rechnungsjahr 2014 
in Hºhe von insgesamt ú 23.751,94. 
 
Die Überzahlung 2014 wird nicht mit laufenden Kosten für das Jahr 2015 verrechnet.  
Die Diözese wird aufgrund der "Nachvollziehbarkeit von Zahlungen" darüber informiert. 
 
Die Diözese wird gebeten die Überzahlung für das Jahr 2014 auszubezahlen. 
 
Die Gemeinde Pähl genehmigt den Betriebskostenzuschuss für das Haushaltsjahr 2015 in 
Hºhe von ú 21.480,00. Der Betrag wird zur Auszahlung am 01. Juli 2015 angewiesen. 
 

Abstimmung 
 15 : 0 

 
7. Erlaß einer Kostensatzung 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Pähl erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis Kosten. Die Rechtsgrund-
lage dafür wird durch eine entsprechende Kostensatzung geschaffen. Diese liegt in der Ge-
meinde derzeit nicht vor. Um diesem Formerfordernis gerecht zu werden, ist eine Kostensat-
zung zu beschließen (Muster der Bayerischen Staatsregierung). 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt folgende Kostensatzung samt Anlage I: 
 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Pähl 

 
Kostensatzung 
vom 11.06.2015 

 
Die Gemeinde Pähl erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes und Art. 23 der Gemein-

deordnung folgende Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungs-

kreis:   

 

§ 1  

Die Gemeinde Pähl erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, die sie in Ausübung ihrer 

hoheitlichen Gewalt vornimmt (Amtshandlungen), Kosten (Gebühren und Auslagen). 

 

§ 2 

Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis (Kommunales Kostenver-

zeichnis, KommKVz) das Anlage zu dieser Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht im Kos-

tenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach dem Kostenverzeichnis be-

werteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshand-

lung, betrªgt die Geb¿hr f¿nf bis 25.000 ú. 

 

§ 3 

Diese Satzung tritt am 01.07.2015 in Kraft. 

Gemeinde Pähl, den 11.06.2015 
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Werner Grünbauer 
Erster Bürgermeister  

Anlage I - zur Kostensatzung vom 11.06.2015 
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Abstimmung 
 15 : 0 

 
8. Integrativer Kindergarten Polling - Antrag auf Bezuschussung 
 
Sachverhalt: 
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Die "Kinderhilfe Oberland" - gemeinnützige GmbH bittet gemäß Schreiben/Antrag vom  
13. Mai 2015 um einen entweder einmaligen oder laufenden Zuschuß zur Verringerung derer 
Defizits außerhalb des Bereiches des BayKiBiG für den integrativen Kindergarten in Polling; vgl. 
Anlage zum TOP. 
 
Nachdem die Gemeinde Pähl als "Sitzkommune" der beiden sich in kirchl. Trägerschaft befindli-
chen Kindergärten bzw. -krippen des Ortes bereits Vereinbarungen zur Übernahme von Be-
triebskosten außerhalb des Bereiches des BayKiBiG getroffen hat, gilt es zu über-legen eine 
weitere dauerhafte Belastung/Verpflichtung für den Verwaltungshaushalt übernehmen zu wol-
len. Die Thematik an sich ist bekannt. Die Kosten für das Betreiben von Kindergärten/krippen 
nehmen bekanntermaßen allenthalben zu. 
 

1. Abzuwägen gilt, ob hiermit das Angebot der außerhalb des Gemeindebereichs liegen-

den Kindergärten subventioniert wird und damit die Auslastung der örtlichen Kindergär-

ten tendenziell indirekt unterlaufen wird ODER ob das erweiterte und genutzte Angebot 

von Kindergärten außerhalb des Gemeindegebiets außerhalb des BayKiBiG zusätzlich 

unterstützt werden soll.  

 Die Natur des Defizitausgleiches greift hier wie bei den örtlichen "kirchlichen"  Kinder-
gärten. 
 

2. Soll der integrative Kindergarten unterstützt werden, bleibt als zweites die Frage zu stel-

len; ob einmalig bzw. auf jährliche Nachfrage gem. Belegung durch Kinder aus Pähl 

bzw. laufend per Vereinbarung gemäß Belegung durch Kinder aus Pähl. 

Im Kontext gilt es zu beachten, daß wir den Träger der "KiHi Oberland", nämlich die "Her-

zogsägmühle" - Diakonie in Oberbayern, bereits im Rahmen der Vermeidung von Ob-

dachlosigkeit (Obdachlosenhilfe) mit derzeit ú 2.750,00 p.a. im Rahmen einer laufenden 

Vereinbarung unterst¿tzt wird; derzeit ú 1,06 pro EW (GR-Beschluss vom 20.06.2013 

(einmalige Bezuschussung) und vom 24.07.2014 (lfd. Vereinbarung)). 
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Bürgermeister Grünbauer schlägt vor den Antrag abzulehnen, da die Gemeinde selbst einen in-
tegrativen Kindergarten anbietet. Außerdem sind Folgeanträge zu erwarten, welche dann 
schwer abgelehnt werden können. Auch müssen unsere eigenen Kindergärten ausgelastet 
werden. 
 
 
Beschluss: 


